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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT
Frau Fehniger, Frau Beust, Fax: 039321-518-18  039321/5180 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Herr Bach  039321/518-19
Mitarbeiter Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt  039321/518-20 
Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr Einwohnermeldeamt und allgemeine Sprechzeiten
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat:
08:30 – 12:00 Uhr Wohnungsverwaltung
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck findet am Dienstag, 2. Juni von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  039390/81359 zu erreichen.
 

 Erreichbarkeit Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Straße 15
 039321/51823, Fax 039321/51818
KOK Horak,  0151/74307099, PHM Heine,  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde/Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf  trumpf@arneburg-goldbeck.de /971-10

Sekretariat
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel  /971-30
Gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak /971-40
Schreibbüro/Sitzungsdienst:
Frau Fricke  /971-11
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

KÄMMEREI
Leiterin Kämmerei, Kasse und Vollstreckung
Frau Dähnrich  /971-21
Sachbearbeiterin:
Frau Baklarz   /971-20
Mitarbeiter Kasse:
Frau Dietrich  /971-60 
Frau Konert  /971-22
Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
Mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Herr Schwenzfeger  /971-23
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Wohnungen im Verwaltungsbereich

ARNEBURG
eine 1-R-WE; ca. 40 m2; Grund-
miete 4,50 €/m2 – sofort 
bezugsfertig

HOHENBERG-KRUSEMARK
Hohenberg-Krusemark
OT Altenzaun                                                                       
In Osterholz, Am Deich 7-8 im 
modernisierten Wohnblock mit 
Heizung und Balkon
• eine  4-R-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m² 
• zwei  3-R-Whg.; ca. 61 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m² 
Stallungen vorhanden.
Hauptstraße 29
• eine 3-R.-Whg: ca. 45 m2, 

Grundmiete 4,40 €/m2

Hauptstraße 33
• eine 1-R.-Whg.; ca. 30 m2; 

Grundmiete 4,40 €/m2 – so-
fort bezugsfertig

Hauptstraße 46
• Gewerberäume mit Ein-

bau-Küche 133 m2; Grund-
miete 4,50 €/m2

Schulstraße 6
• Gewerberäume; ca. 50 m2; 

Grundmiete 4,00 €/m2

OT Hindenburg –
Werbener Straße 5
• eine 3-R.-WE; ca. 78 m2; 

Grundmiete 4,00 €/m2

HANSESTADT WERBEN (ELBE) 
/ OT BEHRENDORF                                                                                         
Behrendorf  im sanierten 
Wohnblock, Werbener Str. 11
• zwei 2-R.-Whg.; ca. 46 m², 

Grundmiete:  4,30 €/ m²
• zwei 3-R.-Whg.; ca. 57 m2, 

Grundmiete: 4,30 €/m2   
beide WE mit Erdgasheizung
Behrendorf, 
Werbener Str. 11a+b
• eine 2-R.-Whg.; ca. 40 m², 

Grundmiete: 4,30 €/ m²
• zwei 3-R.-Whg.; ca. 56 m², 

Grundmiete:  4,30 €/ m²
• eine 4-R.-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete:   4,30 €/ m²
mit Erdgasheizung   
OT Giesenslage, Dorfstr. 22
• zwei  1-R.-Whg.; ca. 30 m², 

Grundmiete:  4,30 €/m²
• eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m², 

Grundmiete : 4,26 €/m², 
 OG m. mit Erdgasheizung    
• eine 2-R.-WE; ca. 46 m2, 

Grundmiete 4,30 €/m2, 
 1. OG re.

HANSESTADT WERBEN(ELBE)    
Am alten Bahnhof  8/ 9  –
 Erdgasheizung
• vier  3 R. Whg.; ca. 57 m², 

Grundmiete: 4,30 €/m²   
• eine 1 R. Whg.; ca. 37 m², 

Grundmiete: 4,30 €/m²   
• zwei 2 R. Whg.; ca. 46 m², 

Grundmiete: 4,30 €/m²   
Räbelsche Straße 26
• eine 2 R. Whg. ca. 48 m2, 

Grundmiete 4,90 €/m2

Marktplatz 1
• Verpachtung Gaststätte 

„Ratskeller“ Hansestadt 
Werben (Elbe)

• 1-Gewerberaum ca. 190 m², 
im EG mit Zentralheizung

• 2-Gewerberäume ca. 55 m², 
im EG mit Zentralheizung

• 2-Gewerberäume ca. 86 m2; 
im EG

GEMEINDE ROCHAU
Eichenweg 7
• eine  4-R.-Whg.; ca. 70 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² 
 EG links
Eichenweg 3
• eine 3 R.-WE; ca. 60 m2, 

Grundmiete: 4,00 €/m2, 
 OG links
Eichenweg 1
• eine 3 R.-WE.; ca. 60 m2, 

Grundmiete: 4,00 €/m2, 
 OG re.
In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen. Die Wohnungen 
werden vor Bezug renoviert.
Sprechzeiten  
Wohnungswesen:
Dienstag 9 - 12 und 13 Uhr - 15 
Uhr, Donnerstag 9 - 12 Uhr 
Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt: 3. Juni von 9 bis 11:30 Uhr
Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 
Frau Klas: Tel. 039321 547813 – 
SB Wohnungswesen
Frau Thürnagel   
Tel. 039321 547810 – 
Sekretariat  
Fax: 039321 547818
E-Mail:  
eigenbetrieb@isb-arneburg.de

Tour Arneburg, 3. Juni
Arneburg Seniorenheim  10.00 – 10.45 Uhr
 Schule   10.50 – 13.00 Uhr  
 Bahnhofstraße  15.15 – 16.30 Uhr
Hohenb.-Krusem. Kindergarten  13.20 – 13.55 Uhr
Hindenburg Breite Straße  14.05 -  14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte  14.40 – 14.55 Uhr
Eichstedt Gaststätte  16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte  17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel, 19. Juni 
Hassel  Dorfgemeinschaftshaus 16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle   17.30 – 17.50 Uhr

Tour Iden, 11. Juni
Iden Schule   11.00 – 12.00 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte  12.15 – 13.00 Uhr 
Busch Dorfmitte  15.20 – 15.35 Uhr
Behrendorf Neubau  15.45 – 16.15 Uhr
Giesenslage Dorfmitte  16.25 – 16.45 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte  17.00 – 17.15 Uhr
Büttnershof Dorfmitte  17.25 – 17.50 Uhr 

Tour Goldbeck, 17. Juni
Klein Schwechten Kindergarten  10.00 – 10:20 Uhr
    16:30 – 16:50 Uhr 
Goldbeck Grundschule  10.30 – 11.30 Uhr
 Sekundarschule  11.35 – 13.15 Uhr

Tour Rochau, 9. Juni
Rochau Schule   11.30 – 12.30 Uhr 

Tour Sanne, 10. Juni
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr 

Tour Werben, 16. Juni 
Werben Marktplatz  16.25 – 17.25 Uhr

Termine der Fahrbücherei  
im Juni
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ARNEBURG

 7. Juni
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Rindtorf, um 10.15 Uhr in 
Arneburg, um 14 Uhr in Beelitz
 14. Juni
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Baumgarten, Taufgottesdienst 
um 10.15 Uhr in Groß Schwech-
ten
 20. Juni
Biker-Gottesdienst um 10 Uhr 
in Arneburg
 27. Juni
Taufgottesdienst um 14 Uhr in 
Arneburg
 Gemeindenachmittage:
Groß Schwechten: Dienstag, 
den 2. Juni, um 14.30 Uhr
Arneburg: Dienstag, den 9. Juni, 
um 14 Uhr
Sanne: Dienstag, den 16. Juni, 
um 15 Uhr
Rochau: Dienstag,  den 30. Juni, 
um 14 Uhr
 Konfirmandenunterricht in 
Arneburg:  Freitag, den 12. Juni, 
von 17 bis 18.30 Uhr im Pfarr-
haus Arneburg
 Vertretung:
Das Pfarramt Arneburg ist vom 
15. bis 28. Juni wegen Urlaubs  
geschlossen. Die Vertretung in 
dringenden Fällen übernimmt  
Pfr. Jens Födisch (Pfarramt 
Königsmark: 039390-82070).

KLEIN SCHWECHTEN 

 Mittwoch, 3.6. 
Gemeindenachmittag 15 Uhr in 
Goldbeck mit Frau Zierke
 Sonntag, 7.6.              
14 Uhr Klein Schwechten
Regionalgottesdienst im 
Grünen auf dem Sportplatz mit 
Prof. Oermann und dem 
Posaunenchor unter der Leitung 
von Friedemann Lessing, 
anschließend Kaffee und 
Kuchen    
 Sonntag, 14.6.                                  
9 Uhr Möllendorf mit Pfrn. 
Kleemann, 10:15 Uhr Häsewig 
mit Pfr. Lipschütz, 10:30 Uhr 
Bertkow mit Pfrn. Kleemann, 14 
Uhr Rochau mit Pfrn. Lipschütz
 Freitag, 19.6.                                
14 Uhr Petersmark Gottesdienst 
zur Silberhochzeit  mit Pfr. 
Vesterling

 Sonntag, 21.6.                              
9 Uhr Goldbeck  mit Thomas 
Rolloff, 10 Uhr Eichstedt mit 
Sylvia Gerke, 10:30 Uhr Kruse-
mark mit Thomas Rolloff
 Samstag, 27.6.                          
14 Uhr Goldbeck Traugottes-
dienst 
 Sonntag, 28.6.                          
9 Uhr Plätz mit Pfrn. Kleemann,
10:30 Uhr Klein Schwechten 
mit Pfrn. Kleemann
 Familienfahrradtour Sonn-
tag, 28.6.                         
Start 9:30 Uhr mit Andacht in 
Schartau, Ende ca. 11:30 Uhr 
mit Andacht in Petersmark 
 Montag, 8.6.
Elternabend der Konfirmanden 
und Vorkonfirmanden um 19 
Uhr im Pfarrhaus Klein 
Schwechten mit Pfarrer Jan 
Foit.
Durch die Mithilfe von haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen 
Christen können wir auch in 
einer Vakanzzeit im Pfarrbe-
reich Klein Schwechten ge-
meinsam Gottes Wort hören, 
singen und beten. 
Weitere Termine entnehmen 
Sie bitte den Aushängen. 

KÖNIGSMARK

 Sa, 6. Juni 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)  
 So, 7. Juni 
Calberwisch 9 Uhr, Rohrbeck 
10.30 Uhr, Meseberg 14 Uhr
 Sa, 13. Juni 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)  
 So, 14. Juni
Rengerslage 9 Uhr, Iden 10.30 
Uhr
 Sa, 20. Juni
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)  
 So, 21. Juni 
Hindenburg 9 Uhr, Walsleben 
10.30 Uhr, Schwarzholz 14 Uhr
 Mi, 24. Juni 
18 Uhr Neukirchen (regionaler 
Gottesdienst zum Johannisfest)
 Fr, 26. Juni
Königsmark 19 Uhr (Andacht 
zum Tagesausklang)
 So, 28. Juni
Düsedau 9 Uhr, Erxleben 10.30 
Uhr

 Gemeindeveranstaltungen:
Jugendarbeit im Pfarrbereich 
Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: 
nach Vereinbarung

GKR-Sitzung für die Gemeinde/
das Kirchspiel:
Erxleben (in Erxleben) Mi, 
3. Juni 18.30 Uhr
Meseberg (bei Renate Kleszcz) 
Die, 23. Juni 18.30 Uhr
Walsleben (Pfarrhaus Walsle-
ben) Do, 28. Mai 18.30 Uhr

 Gemeindenachmittage: 
für den Kirchengemeindever-
band Königsmark-Meseberg:
in der Winterkirche Mesebg.: 
Mittwoch, 3. Juni 14.30 Uhr
für die Kirchengemeinde 
Walsleben:
im Pfarrhaus Walsleben: 
Mittwoch, 10. Juni 
14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
im Dorfgem.-Haus Erxleben: 
Mittwoch, 17. Juni 
14.30 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 
24. Juni 14.30 Uhr

WERBEN

 02.06. | 16.00 Uhr | Bibelstun-
de im Pfarrhaus Werben
 13.06. | 17 Uhr | Gottesdienst 
in Wendemark mit Heiligem 
Abendmahl
 14.06. | 10 Uhr | Gottesdienst 
im Werben mit Kindergottes-
dienst
 15.06. | Tagesausflug Handar-
beitskreis Werben
 19.06. | 19 Uhr | Gemeindekir-
chenrat im Pfarrhaus Werben
 20.06. | 17 Uhr | Familien-
abend im Pfarrhaus Werben
 21.06. | 9.30 Uhr | Gottes-
dienst in Ferchlipp mit Heili-
gem Abendmahl | 11 Uhr | 
Gottesdienst in Räbel mit 
Heiligem Abendmahl
 24.06. | 18 Uhr | Johannisfest 
in Neukirchen

Andacht zum Johannistag in 
der Kirche

Und danach: Grillgut und 
Mitgebrachtes, Gespräche, 

Gemeinschaft und Johannisfeu-
er.

Wir bitten Sie herzlich darum, 
für das gemeinsame Essen 
Salate und andere Köstlichkei-
ten beizusteuern.

28.06. | 14 Uhr | 2. MusikGottes-
dienst in Berge mit „Pipe meets 
Organ“ und Kirchencafé und 
anschließendem Konzert:

Es gibt die spanische Gaita, die 
italienische Zampogna, die 
Great Highland Pipe, die 
Ullienpipe und noch viel andere 
mehr. Hierzulande kennt man 
das Instrument gemeinhin als 
„Dudelsack“ oder mit seinem 
Fachbegriff als „Sackpfeife“. Am 
präsentesten erscheint uns 
heute das Rohrblattinstrument 
mit seinem charakteristischen 
Bordunklang in der schotti-
schen Musik oder auf Mittelal-
termärkten. Soziologisch 
gesehen gehörte das Instru-
ment nicht gerade zur feinen 
Gesellschaft, denn außer in 
Schottland, wo die Sackpfeife 
als Militärinstrument verwen-
det wurde, hatten sie überwie-
gend Bauern, Hirten und 
Spielleute im Gebrauch.

Wie edel und erhaben dagegen 
erscheint die Orgel, die „Königin 
der Instrumente“. Da beide 
Instrumente aber Pfeifeninstru-
mente sind, überlegten Christi-
an Lontzek und der Organist 
Sebastian Schmoock, ob diese 
nicht zusammenzuführen 
seien. Bald darauf war ein festes 
musikalisches Duo geboren und 
ein Projekt, dass sich „Pipe 
meets Organ – Königin trifft 
Spielmann“ nennt. In dieser 
ungewohnten Klangkombinati-
on beweisen die beiden Musi-
ker, dass Sackpfeifen nicht nur 
auf Mittelaltermärkten zu 
Hause sind und eine Orgel nicht 
immer nur klassische Stücke 
spielen muss.

Für das Konzert bitten wir 
herzlich um eine Spende von 5 
Euro.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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STADT ARNEBURG

02.06. Richter, Jürgen 78. 
03.06. Waschke, Kurt 76. 
07.06. Bark, Karin 77. 
08.06. Meyer, Otto 83. 
08.06. Mitschke, Arno 71. 
09.06. Lüer, Dieter 71. 
09.06. Schumacher, Hans 76. 
12.06. Jordan, Eva 70. 
12.06. Lüer, Ella 83. 
12.06. Stenzel, Jürgen 76. 
14.06. Blume, Helga 79. 
14.06. Bünning, Ruth 84. 
14.06. Götzky, Thea 72. 
15.06. Lüer, Roland 75. 
16.06. Fleischhauer,
 Hannelore 74. 
16.06. Kloß, Karl-Heinz 75. 
18.06. Viereckl, 
 Anna Elisabeth 90. 
20.06. Köhler, Peter 70. 
20.06. Nagel, Werner 89. 
21.06. Weiß, Edith 76. 
27.06. Berger, Klaus-Dieter 72. 
29.06. Vinzelberg, Karl 70. 
30.06. Düwert, Joachim 70. 
  

OT BEELITZ

23.06. Herberg, Eberhard 82. 
25.06. Karstedt, Ilse 72. 

GEMEINDE EICHSTEDT

15.06. Jurga, Renate 72. 
17.06. Brauns, Werner 79. 
18.06. Jahns, Elfriede 81. 
29.06. Kratzenberg, Elfriede 77. 

OT LINDTORF

01.06. Handel, Ilse 80. 
11.06. Heine, Käthe 79. 

GEMEINDE GOLDBECK

03.06. Bernecker, Manfred 77. 
09.06. Klingbiel, Wilhelm 76. 
12.06. Rogge, Erika 87. 
13.06. Netzband, Christa 84. 
14.06. Bartels, Ingeborg 80. 
14.06. Riemann, Dieter 74. 

20.06. Harig, Inge 72. 
22.06. Eck, Dieter 77. 
23.06. Engel, Horst 77. 
30.06. Sippert, Arvid 80. 

OT BERTKOW

28.06. Brockop, Hans 74. 
30.06. Rust, Hans 74. 

OT MÖLLENDORF

12.06. Ostwald, Ursula 70. 

OT PLÄTZ

14.06. Vinzelberg, Renate 76. 

HANSESTADT  
WERBEN

04.06. Tetzel, Horst 76. 
05.06. Priebe, Gerlinde 75. 
05.06. Sommer, Adelheid 82. 
06.06. Kraft, Wanda 88. 
09.06. Kirstein, Helga 72. 
14.06. Spallek, Martha 81. 
16.06. Rauschenbach, Bodo 85. 
21.06. Rothenbeck, 
 Rosemarie 70. 
28.06. Kreutzer, Alfred  84. 

OT BEHRENDORF

17.06. Jubin, Waltraud 75. 

OT BERGE

13.06. Fischer, Ingrid 71. 
23.06. Kakschies, Reinhard 74. 
23.06. Würth, Gerda 73. 

OT GIESENSLAGE

05.06. Meier, Werner 78. 
10.06. Brauer, Hansjoachim 70. 
26.06. Engel, Ilka 91. 

GEMEINDE HASSEL

11.06. Böttcher, Gudrun 72. 
17.06. Beversdorff, Günter 72. 
19.06. Kunde, Klaus 76. 

22.06. Endres, Jürgen 74. 
22.06. Walter, Willy 74. 

OT CHAUSSEEHAUS

27.06. Barkmann, 
 Rosemarie 85. 

OT SANNE

01.06. Jurczyk, Josef 78. 
07.06. Jurczyk, Therese 76.  
  

OT WISCHER

12.06. Gatzke, Heidi 76.

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

07.06. Wedekind, Gertrud 92. 
14.06. Kruschel, Brigitte 79. 
16.06. Goclik, Otto 77. 
24.06. Andrejewski, Margot 79. 

OT ALTENZAUN

01.06. Hansch, Hugo 86. 
02.06. Schönemann, Edith 80. 
08.06. Ahlfeld, Ingeborg 86. 
21.06. Kubitza, Hans 87. 

OT GROSS ELLINGEN

07.06. Herbst, Bertold 79. 

OT HINDENBURG

03.06. Knop, Rudolf 75. 
10.06. Trumpf, Gerhard 90. 

OT KLEIN ELLINGEN

30.06. Ansorge, Elfriede 76. 

OT ROSENHOF

28.06. Hein, Erika 82. 

OT SCHWARZHOLZ

02.06. Bäricke, Luise 81. 

GEMEINDE IDEN

02.06. Kunze, Werner 88. 
04.06. Bretschneider, Ute 81. 
05.06. Ebendorff-Heidepriem,  
 Christa 79. 
09.06. Blume, Manfred 80. 
11.06. Fauter, Anna 88. 
11.06. Kißmehl, Gerhard 82. 
25.06. Kramer, Sigrid 74. 
26.06. Dr. Grimmer, Bernd 78. 
27.06. Stallbaum, Hildegard 75. 
29.06. Sobola, Christa 78. 
30.06. Rühlmann, Klaus 79. 

OT BUSCH

21.06. Dietz, Rita 71. 
28.06. Goltz, Dietrich 71. 
  

OT BÜTTNERSHOF

01.06. Müller, Ursula 81. 

OT GERMERSLAGE

07.06. Neuber, Horst 82. 

OT ROHRBECK

11.06. Wächter, Wolfgang 84. 

OT SANDAUERHOLZ

05.06. Plagemann, Irmgard 80. 

GEMEINDE ROCHAU

22.06. Eggert, Helmut 84. 

OT HÄSEWIG

04.06. Schulz,Erich 81. 
28.06. Gehrmann, Rolf 71. 

OT KLEIN SCHWECHTEN

04.06. Örtel, Helga 74. 
08.06. Lingenau, Günter 72. 
15.06. Ohle, Ingrid 78. 
26.06. Blaton, Heinrich 83. 

Gesundheit, Wohlergehen und  
viel Glück! Allen Jubilaren die  
besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!Geburtstage

im Juni
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Die Bürgerinitiative Arneburg 
– Für unsere Stadt e. V. über-
nimmt seit einem Vierteljahr-
hundert politische Verantwor-
tung in Arneburg. Seit 1990 ist 
sie im Stadtrat vertreten und 
von 1990 – 2008 stellte sie mit 
Dr. Rutter den Arneburger 
Bürgermeister.
Dabei fielen die Anfänge der BI 
mit dem Herbst 1989 in eine 
Zeit, die alles andere als leicht 
war. Ja, es waren stürmische 
Wochen und Monate, in denen 
Opposition nicht ganz unge-
fährlich, die DDR im Nieder-
gang begriffen war. Auch in 
Arneburg hielt die Wende 
Einzug, regte sich erster Wider-
stand, und zwar gegen den Bau 
von Arbeiterwohnunterkünf-
ten. Doch der Reihe nach.
Im November 1988 beschloss 
die Stadtverordnetenversamm-
lung den Bau von 250 Woh-
nungseinheiten in Arneburg 
– Nord als Arbeiterwohnunter-
künfte für das KKW Stendal. 
Am 14. November 1989 tagte 
die Volkskammer der DDR in 
Berlin, wo Abgeordnete mit 
ihrem Staat abrechneten. Am 
späten Nachmittag desselben 
Tages war im Kinosaal der Stadt 

Arneburg eine Einwohnerver-
sammlung zu dem beschlosse-
nen Bauvorhaben angesagt. 
Hier sollte die Errichtung von 
Neubauten den Arneburgern 
schmackhaft gemacht werden. 
Dabei stellte sich heraus, dass 
die Vorteile in keinem Verhält-
nis zu den zu erwartenden 
Problemen standen. Vornehm-
lich sowjetische Spezialisten 
sollten nach Arneburg kommen, 
deren Anzahl in keinem 
Verhältnis zur Einwohnerzahl 
stand (rund 3.000 zeitweilige 
Arbeitskräfte in einem Ort mit 
nicht mal 2.000 Einwohnern).
Da wurden die ersten Arnebur-
ger hellhörig und standen auf 
und forderten, dass die Men-
schen der Stadt gehört werden. 
Dieter Scherff, Marlene Gebert 
und Dr. Siegfried Rutter brach-
ten ihren Unmut zu den 
Wohnungsbauplänen zum 
Ausdruck und kündeten eine 
Unterschriftensammlung an. 
Aber das Arneburger Stadtpar-
lament blieb bei seinem 
Beschluss. Doch immer mehr 
Arneburger schlossen sich dem 
Protest an und innerhalb 
weniger Wochen im November/
Dezember 1989 wurden knapp 

tausend Unterschriften gegen 
das Projekt gesammelt. Um 
dem Bürgerwillen Nachdruck 
zu verleihen, schrieben die 
damals Aktiven auch an den 
Ministerrat der DDR, denn mit 
den in Arneburg politisch 
Verantwortlichen konnte die 
Opposition nur über eine Wand-
zeitung am Rathaustor kommu-
nizieren. Doch mit der weiteren 
Entwicklung in der DDR gelang 
es der Politik schließlich nicht 
mehr, sich am Bürgerwillen 
vorbeizumogeln. Und so musste 
die Arneburger Stadtverordne-
tenversammlung im Januar 
1990 den Baubeschluss zurück-
nehmen.
Beflügelt durch diesen ersten 
Sieg gründeten die Aktiven 
einen Runden Tisch. 
Dieser nahm am 1. Februar 
1990 unter Leitung von Pfarrer 
Haas seine Arbeit auf. Unab-
hängig von staatlichen Macht-
habern wurden hier kommuna-
le Probleme benannt und 
wichtige Sacharbeit geleistet. 
Um nun kommunalpolitisch 
selbst etwas zu bewegen, 
beschlossen die Mitglieder des 
Runden Tisches die Bildung 
einer eigenen, parteiunabhän-

gigen Organisation. Und so 
gründeten siebzehn Arneburger 
am 22. März 1990 die Bürgerini-
tiative Arneburg – Für unsere 
Stadt e. V.
Am 28. März erfolgte die 
Eintragung ins Vereinsregister. 
Die BI Arneburg war geboren!
Schon auf der Gründungsver-
sammlung fiel der Beschluss, 
zur ersten freien Kommunal-
wahl am 6. Mai 1990 mit acht 
Kandidaten anzutreten. Die BI 
errang hier auf Anhieb mit 
knapp 25 % die meisten Stim-
men und stellte fünf Stadträte 
und den stellvertretenden 
Bürgermeister. Die kommunal-
politische Arbeit begann!
Inzwischen sind 25 Jahre 
vergangen. In all der Zeit hat die 
Bürgerinitiative Arneburg – Für 
unsere Stadt e. V. die Entwick-
lung Arneburgs nachhaltig 
beeinflusst und maßgeblich 
vorangetrieben. Maßstab allen 
parteiunabhängigen Handelns 
war und ist stets das Wohl der 
Stadt und ihrer Bewohner.
Wer sich angesprochen fühlt 
und bei der Bürgerinitiative 
Arneburg mitarbeiten möchte, 
ist gern gesehen.

25 Jahre Bürgerinitiative Arneburg –  
für unsere Stadt e. V. – ein Rückblick

Wenn einzelne Einrichtungs- 
und Gebrauchsgegenstände aus 
Ihrem Haushalt für Ihre Restab-
falltonne zu „sperrig“ sind. . . 
dann müssen diese als „Sperr-
abfall“ entsorgt werden.

Sperrabfälle können Sie ge-
trennt nach holzartigem und 
sonstigem vermischtem 
Sperrabfall ohne zusätzliche 
Gebühren

• mit der jeweiligen Abrufkar-
te von Ihrem Grundstück 1 x 
pro Jahr 3 m³ abholen lassen 
oder

• mit der jeweiligen Selbstan-
lieferungskarte 1 x pro Jahr 
1 m³ an unseren Recyc-
linghöfen im Landkreis 
selbst anliefern.

Und so einfach funktioniert 
eine Abholung:

• Abrufkarte aus dem Abfall-
kalender heraustrennen, 
ausgefüllt und unterschrie-
ben an die ALS portofrei 
senden.

• Es kann jeweils bis zu ca. 
3 m³, also ungefähr eine 
Zimmereinrichtung, ange-
meldet werden.

• Innerhalb von max. 6 
Wochen wird Ihr holzartiger 

und/oder vermischter 
Sperrabfall von der Firma 
ALBA Niedersachsen-Anhalt 
GmbH abgeholt.

• Eine Woche vor Abholung 
teilt Ihnen ALBA den jeweili-
gen Abholtermin per 
Postkarte mit.

• Falls Sie beide Sperrabfallar-
ten angemeldet haben, 

stellen Sie diese bitte ge-
trennt nach holzartigen 
und/oder vermischten 
Sperrabfall zur Abholung 
bereit.

• Einzelne Stücke dürfen nicht 
schwerer als 70 kg und nicht 
größer als 2 m x 1,5 m x 
0,75 m sein.

• Die Sperrabfälle dürfen 
frühestens ab 18 Uhr am 
Vortag und müssen bis 
spätestens 6 Uhr am Abfuhr-
tag gefahrenfrei am öffentli-
chen Straßenrand zur 
Abholung für ALBA bereit-
stehen.
ALS Dienstleistungsgesellschaft 

mbH
39606 Hansestadt Osterburg, 

Tel.: 03937/250271
www.als-stendal.de

Wohin mit dem Sperrabfall?
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Unser Lebenselixier Wasser ist 
kostbar und rar. Daher sollte es 
stets vernunftorientiert ver-
wendet werden, um es für die 
zukünftigen Generationen 
erhalten zu können. 
Am 7. Mai öffnete daher die 
Kläranlage der Stadtwerke 
Stendal ihre Pforten und gaben 
den Arneburger Grundschülern 
der Klasse  4a einen Einblick 
darin, wie aus dem täglich 
gebrauchten Abwasser wieder 
nutzbares Wasser wird.
Unter der Führung des Mitar-
beiters Frank Audorf folgten die 
Schüler aufmerksam den 
einzelnen Stationen des 
Abwassers von der unange-
nehm riechenden braunen 

Brühe hin zum klaren Wasser, 
in dem sich die Fische am 
Ablauf tummelten. Anschaulich 
und informativ wurden den 
Schülern die mechanische und 
biologische Reinigung des 
Abwassers näher gebracht, 
sodass sie den behandelten 
Unterrichtsstoff praxisnah 
erleben konnten. Die Schüler 
bedanken sich herzlich dafür, 
dass es ihnen ermöglicht 
wurde, die Kläranlage zu 
besichtigen.
Anschließend stärkten sich alle 
in einem beliebten Schnellres-
taurant, bevor sie dann den 
Heimweg mit dem Bus zurück 
zur Grundschule Arneburg 
antraten. 

Wasser ist nicht gleich Wasser – 
ein Ausflug der etwas anderen Art

Wir, die Klassen 3a und 3 b der 
Grundschule Arneburg sind am 
15. April gemeinsam mit 
unseren Lehrerinnen und 
einigen Eltern ins Phaeno nach 
Wolfsburg gefahren. Los ging es 
in Arneburg mit dem Bus zum 
Stendaler Bahnhof. Dann ging 
es weiter mit dem Zug. In 
Wolfsburg angekommen ging 
es direkt ins Phaeno. Die 
meisten von uns waren schon 
einmal dort. Die Vorfreude war 

riesengroß und wir haben dort 
viel Neues entdeckt. 
Toll fand ich die vielen Knobe-
leien. Außerdem kann man so 
viel Spannung erleben, dass 
einem die Haare zu Berge 
stehen. Man kann einen sechs 
Meter hohen Feuertornado aus 
nächster Nähe sehen. Oder 
einen elektromagnetischen Igel 
formen. Interessant waren auch 
die optischen Täuschungen und 
die farbigen Schatten.
An vielen verschiedenen 
Stationen konnten wir Schüler 
viele neue Erfahrungen sam-
meln. Wir kamen aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 
Auch bei meinem 2. Besuch im 
Phaeno konnte ich nicht alles 

sehen. Ich freue mich schon 
jetzt auf die nächste Fahrt ins 
Phaeno, bestimmt entdecke ich 
dann wieder viele neue interes-
sante Dinge.

Johanna Jurczyk, Klasse 3 a
 der Grundschule Arneburg

Die Klassen 3a und 3 b der 
Grundschule Arneburg fuhren 
mit dem Zug nach Wolfsburg 

ins Phaeno. Wir konnten dort 
viele schöne Dinge entdecken 
und ausprobieren. Zum Beispiel 
haben wir mit einem Roboter 
gespielt. Wir konnten auch 
versuchen, nur durch unsere 
Gedanken eine Kugel zu 
bewegen. Das war toll. 
In einem verrückten Haus war 
es besonders lustig. Darin 
waren alle Räume schief. 
Außerdem bauten wir eine 
Brücke aus Würfeln. Wir hatten 
eine lustige Rückfahrt und 
einen sonnigen Tag in Wolfs-
burg, der uns noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Tessa Marie Kreibe, Klasse 3 b 
der Grundschule Arneburg

Toller Wandertag ins Phaeno – Fahrt 
mit Entdeckungen und Erlebnissen
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Im Englischunterricht der 
Klasse 2 – 4 wurde in der 
Grundschule wöchentlich für 
das Programm in Plätz am 2. 
Mai geübt. Es wurden Lieder 
gesungen von Mädchen und 
Jungen der Klassen. In der 
Angebotsstunde wurde ein 
bereits bekannter Tanz wieder 
aufgefrischt.
Viele englische Texte mussten 
gelernt werden. Aber das fiel 
den Kindern gar nicht ganz so 
schwer, denn sie kannten 
bereits eine ganze Anzahl von 
Worten aus dem Unterricht. 
Und was Freude bereitet, das 
prägt sich bekanntlich auch 
schnell ein. Großen Spaß haben 
unsere Kinder auch an Bewe-
gung. Um diesen Drang zu 
stillen, mussten sie Beine und 
Arme koordinieren und nach 
einem flotten Rhythmus 
tanzen.

Gregor und Edgar Voigtländer 
lernen ein Musikinstrument zu 
spielen. Gregor studierte auf 
dem Keyboard das „Piratenlied“ 
und Edgar auf der E-Gitarre den 
„Can Can“ ein. Dass sich die 
monatelange Anstrengung 
gelohnt hat, konnten die 
Zuschauer am Samstag vor der 
Bühne verfolgen.
Die Aufregung war den Kindern 
kaum anzumerken. Sie sangen 
laut und fröhlich und tanzten 
schwungvoll im Takt. Den 
Gästen, vor allem auch den 
eigenen Familien, bereitete das 
bunte Programm viel Spaß und 
Freude.
Ein ganz großes Dankeschön 
gilt den Kindern, den Eltern für 
die Unterstützung und Frau 
Hoffmann.

Grundschule Goldbeck
Frau Mühleck

Goldbecker „Schulhofspatzen“  
beim Spargelfest in Plätz

Vom 13.. bis 17. April fuhr die 
Klasse 4 der Grundschule 
Goldbeck nach Thale in den 
Harz. 
Am Montag fuhren wir los und 
schauten uns die Rappbodetal-
sperre an. Danach waren wir 
noch in der Baumannshöhle. 
Anschließend bezogen wir 
unsere Zimmer in der Jugend-
herberge. 
Am Dienstag wollten wir mit 
dem Sessellift zur Rosstrappe 
hoch. Aber da Stromausfall war, 
haben wir uns entschieden, 
zum Hexentanzplatz hochzu-
wandern. Dort oben angekom-
men probierten wir gleich die 
Sommerrodelbahn aus. Nach 
einiger Zeit auf dem Hexen-
tanzplatz fuhren wir mit der 
Gondel ins Tal und nachmittags 
mit dem Sessellift zur Rosstrap-
pe hoch. Wir hörten uns die 
Sage von der Rosstrappe an und 

fuhren wieder ins Tal zurück. 
Dort verbrachten wir noch Zeit 
im Kletterpark und Funpark. 
Am Mittwoch war der große 
Tag der Brockenwanderung. Es 
war zwar sehr anstrengend, 
aber auch sehr lustig.
Donnerstag waren wir im 
Hasseröder Ferienpark in 
Wernigerode. Das ist ein Spaß- 
und Freizeitbad. Dort badeten 
wir und nutzten die Reifenrut-
sche. Am Freitag wurden wir 
früh abgeholt und fuhren in 
den Miniaturenpark nach 
Wernigerode. Nach diesem 
interessanten und erlebnisrei-
chen Vormittag traten wir den 
Heimweg an. Dann endlich 
wurden wir von unseren Eltern 
in die Arme geschlossen. Es war 
eine sehr schöne Klassenfahrt 
und wir hatten viel Spaß.

Sarah Schulze
Klasse 4 der GS Goldbeck

Schöne Klassenfahrt der Klasse 4 –  
fünf aufregende Tage im Harz

Am Freitag, dem 21. April, fand 
an unserer Außenstelle der 
Grundschule Goldbeck ein 
Verkehrsprojekttag für alle 
Klassen statt. 

An diesem Tag hatten alle 
Kinder wie in jedem Jahr viele 
Aufgaben zu absolvieren.
Im praktischen Teil standen ein 
Fahrradparcours, ein Fahr-
rad-Reaktionstest sowie die 
praktische Vorbereitung der 
4. Klasse auf die Radfahrprü-
fung auf dem Plan.

Lehrreicher Verkehrsprojekttag  
für alle Klassen der Grundschule Goldbeck

Im theoretischen Teil wurde das 
Verhalten als Fußgänger und 
das Verhalten in öffentlichen 
Verkehrsmitteln behandelt, 
aber auch die Verkehrszeichen 
und die Vorfahrtsregeln wur-
den vertieft. Es war für alle ein 
sehr lehrreicher Tag.
Ein besonderer Dank gilt den 
Mitarbeitern der Ver-
kehrswacht.

Grundschule Goldbeck
Außenstelle Rochau
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Am Montag den 27. April 
startete eine Gruppe Kinder der 
Kindertagesstätte Regenbogen-
land in Goldbeck einen Ausflug 
in die Welt der Bücher zur 
Bibliothek in Stendal. 
Ganz im Sinne des diesjährigen 
Projektes „Leben und Arbeiten 
in der Region" wurden dabei 
bereits auf dem Weg mit dem 
Zug Berufe entdeckt. So gab es 
da den Zugbegleiter und den 
Lokführer. Trotz strömenden 
Regens und langem Fußmarsch 
kamen alle trocken in Stendal 
an. Nach kurzer Stärkung 

entführte Frau Busentür die 
Kinder mit einer kleinen 
Eisenbahnreise in die Welt der 
Bücher. Es wurden viele Berufe 
sehr anschaulich vorgestellt. 
Die Kinder waren begeistert 
dabei. Zum Abschluss stöberten 
sie noch in den Bücherregalen, 
lümmelten auf Sitzsäcken und 
Bänken und schauten sich 
Bücher an.  
Ganz lieben Dank an Frau Bu-
sentür von der Stadtbibliothek 
Stendal für den wundervollen 
und lehrreichen Ausflug .

Bärbel Bergmann

Goldbecker Regenbogenkinder  
starteten Ausflug in die Welt der Bücher

Vom 20. bis 24. April fand in 
unserer Grundschule ein 
Sicherheitstraining statt, 
welches das Kinder- und 
Jugend-Sicherheitsteam LSA e.V. 
unter der Leitung von Herrn 

Heilemann durchführte.
Im Vorfeld hatte sich der 
Schulelternrat über die Thema-
tik „Prävention von Gewalt und 
Missbrauch" informiert. Die 
Eltern waren sich einig, dass die 
Kinder frühzeitig befähigt 
werden sollten, Warnzeichen 
und Aufmerksamkeit gegen-
über bedrohlichen Situationen 
zu erkennen und erst gar nicht 
in solche Situation kommen. Es 
ist das Ziel, das Selbstbewusst-
sein der Kinder zu stärken, sie 
sollen sich mehr zutrauen und 
lernen, sich und anderen, auch 
in unvorhergesehenen Situatio-
nen, zu helfen.
Es gab eine Informationsveran-
staltung für interessierte Eltern, 
die Herr Heilemann leitete.
Die Eltern konnten sich in 

vielen geschilderten Alltagssi-
tuationen wiederfinden, 
schmunzelten und stellten 
Fragen.
Wenige Tage später erhielten 
die Schüler eine Anmeldung 

zum Kurs, der auch gebühren-
pflichtig war.
Mehr als 30 Schüler lernten an 
4 Tagen mit je zwei Stunden, 
wie man sich vor Tätern 
schützen und Gefahren vermei-
den kann, erste Selbstverteidi-
gungsstrategien und -techni-
ken, auch das „NEIN" sagen und 
vieles mehr.
Kindgerecht und mit pädagogi-
schem Geschick vermittelten 
Herr Heilemann und sein Team 
an praktischen Beispielen, dass 
sich Kinder auch mit einfachen 
Mitteln wehren können.
Die Kinder waren begeistert, 
hatten Spaß und bekamen viele 
wertvolle Tipps.

Grundschule Goldbeck 
Frau Mühleck

Sicherheitstraining  
in der Grundschule Goldbeck

Wir, die Viertklässler der Grund-
schule Goldbeck, besuchten am 
23. April die Sekundarschule 
„Geschwister Scholl“ in Gold-
beck. Lehrer und Schüler der 
Schule hatten uns zum 
„Schnuppern“ eingeladen.
Empfangen wurden wir um 8 
Uhr mit einem Programm der 
Fünft- und Sechsklässler. Sie 
sangen Lieder, gaben Gedichte 
zum Besten und erfreuten uns 
mit lustigen Sketchen. Anschlie-
ßend ging es auf Entdeckungs-
tour durch die Schule. Die 
„großen“ Schülerinnen und 
Schüler nahmen uns an die 
Hand und zeigten uns alles. 

Wir hatten die Möglichkeit, mit 
den Lehrern in Kontakt zu 
treten und unsere Eltern 
konnten auch mit dem Schullei-
ter ins Gespräch kommen. 
Gemeinsam frühstückten wir 
und traten unseren Rückweg 
zur Grundschule an. Einige 
Schülerinnen und Schüler von 
uns werden im nächsten 
Schuljahr täglich den Weg zur 
Sekundarschule nehmen. Wir 
bedanken uns bei den Organisa-
toren und Schülern der Sekun-
darschule für den aufregenden 
und erlebnisreichen Vormittag.

Klasse 4  
Grundschule Goldbeck

Zu Besuch  
in der Goldbecker Sekundarschule

Ich möchte mich bei allen 
Beteiligten und Organisatoren 
besonders bei der Feuerwehr 
Sanne für die Traditionsveran-
staltung Maifeuer recht herz-
lich bedanken.
Mit viel Einsatz wurden schon 
am Nachmittag für die Kinder 
einige Spielmöglichkeiten wie 
Wolle filzen, Büchsenschießen 
oder Tischtennis angeboten. 
Für die Senioren gab es Kaffee 

und von den Landfrauen 
gebackenen Kuchen.
Am Abend sorgte das Maifeuer 
und die Discomusik für gute 
Stimmung. 
Gerade in unserer Region ist ein 
gemütliches Zusammensein 
von großer Bedeutung. 

  Uwe Rihsmann
Bürgermeister 

der Gemeinde Hassel

Nachlese zum Traditionsfeuer  
im Ortsteil Sanne
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Seit vielen Jahren schon führen 
die Beratungsstellen des pro 
familia Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt präventive 
sexualpädagogische Projekte an 
Schulen durch. Auch die Klassen 
2 - 4 der Grundschule Goldbeck 
haben diese Projekte in An-
spruch genommen. Am Don-
nerstag, dem 30. April stellte 
Frau Rau von der Beratungsstel-
le Stendal in Klasse 2 zum 
Thema „Typisch Junge – Ty-
pisch Mädchen“ die Verschie-
denartigkeit von Mädchen und 
Jungen dar. Altersgemäß wurde 
in Klasse 3 auf die Fragen „Wo 
komm ich eigentlich her? Wie 
entsteht ein Kind?“ geantwor-
tet.
Die 4. Klasse bearbeitete 
gemeinsam mit Frau Rau am 
Donnerstag, dem 7. Mai das 
Thema „Pubertät – Du verän-
derst dich!“. Die Viertklässer 
wurden auf die spannende und 
herausfordernde Zeit des 
Erwachsenwerdens vorbereitet 
und es wurden Fragen zu 
körperlichen Veränderungen, 
über Freundschaft, Liebe und 
Sexualität beantwortet. Nach 

einem Video mit dem Titel „Was 
ist mit mir los?“ spielten alle 
Kinder als Zweierteams das 
Spiel „Kids fragen nix?“. Ihr 
Wissen über das Thema wurde 
spielerisch, erlebnisreich und 
interessant gefestigt und 
zusammengefasst. Weiterhin 
wurde „nur“ den Mädchen das 

Thema „Die Menstruation, was 
ist das?“ sensibel näher ge-
bracht und somit auf die 
positiven Seiten des Erwachsen-
werdens eingegangen.
Die Grundschule möchte sich 
ganz herzlich bei Frau Rau von 
der Beratungsstelle Stendal 
bedanken, die es auf spieleri-
sche Art und Weise geschafft 
hat, den Kindern Zugang zu den 
Themen zu verschaffen.

Grundschule Goldbeck

Pro Familia zu Besuch  
in der Grundschule Goldbeck

Die besten Leser und Leserin-
nen der 3. und 4. Klassen 
unserer beiden Schulen wettei-
ferten um den Titel „Lesekönig 
der GS Goldbeck/AS Rochau“.
Der Endausscheid fand erstma-
lig für beide Schulen in Rochau 
statt. Tatkräftige Unterstützung 
bekamen wir durch Frau Mäker 
von der Winckelmann-Buch-
handlung Stendal. Im Gepäck 
hatte sie die Preise in Form von 
Gutscheinen und Büchern für 
die Teilnehmer. Weiter in der 
Jury waren Frau Dombeck und 
Frau Ziemek als Vertreter der 
Schulen.
Das Los entschied die Reihenfol-
ge der Leser. Alle bekamen zum 

unbekannten Text genügend 
Einlesezeit im Vorraum der 
Mehrzweckhalle. Zu Beginn des 
Vorlesens stellte Frau Dombeck 
jedem Mitstreiter 4 inhaltliche 
Fragen. Beim Vorlesen wurde 
besonders auf Textgestaltung 
und Lesetechnik geachtet. 
Es war ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen um die Plätze 1 bis 3:
Platz 1  
Emely Taschschingkong, Kl. 4
Platz 2  
Laurenz Hoffmann, Klasse 3
Platz 3
Josephine Stolz, Klasse 4

Grundschule Goldbeck/
Außenstelle Rochau

Frau Ziemek

Lesewettstreit an der Grundschule 
Goldbeck und der Außenstelle Rochau
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Am Freitag, dem 7. Mai hatten 
die Mädchen und Jungen der 
Grundschule Iden ihren vierten 
Fahrradtag. 
Vor wenigen Wochen hatten 
Kinder und Eltern gemeinsam 
mit dem Förderverein der 
Grundschule den Fahrradpar-
cours auf dem Schulhof der 
ehemaligen Sekundarschule 
Iden gesäubert und die Markie-
rungen   erneuert. 
Auf den Weg dorthin machten 
sich nun die 60 Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Fahrrä-

dern. Vier Stationen waren 
vorbereitet, die die Klassen 
nacheinander absolvierten. Sie 
putzten ihre Räder, ließen sie 
technisch überprüfen, testeten 
ihre Geschicklichkeit mit dem 
Rad auf einer Hindernisstrecke 
und konnten im Verkehrsgarten 
das richtige Verhalten als 
Radfahrer üben.
Für die Fahrübungen war das 
Tragen eines Fahrradhelmes 
Pflicht.
Die technische Überprüfung 
übernahmen die Eltern Herr 

Müller und Herr Feresztyn. 
Jedes Kind bekam eine Beschei-
nigung über den technischen 
Zustand seines Rades. Für das 
Beheben festgestellter kleiner 
Mängel  sind nun gut drei 
Wochen Zeit, denn am 26. Mai 
findet dann in der Grundschule 
der Tag der Verkehrssicherheit 
in Zusammenarbeit mit Ver-
kehrswacht und der Polizei 
statt.
So war dieser Fahrradtag 
wieder eine gelungene Vorbe-
reitung für die jungen Verkehrs-

teilnehmer. Vielleicht gibt es ja 
auch die Gelegenheit, das 
Wissen bei gemeinsamen 
Radtouren mit der Familie 
anzuwenden.
Das Team der Grundschule 
möchte sich ganz herzlich bei 
Herrn Müller, Herrn Feresztyn 
und dem Vorsitzenden des 
Fördervereins der Grundschule 
Herrn Pempel bedanken.

Jens-Uwe Marquardt
Rektor GS Iden

Gelungener 4. Fahrradtag der GS Iden

Ort Straße Anzahl der Leerwohnungen Raumzahl Wohnfläche   Kaltm. € / m²  Beheizung
Iden  Neue Straße vier 1-R.-Whg. 29,73 m²  4,20 €  Fernwärme
Iden  Neue Straße zwei 2-R.-Whg. 45,47 m²  4,09 €  Fernwärme
Iden  Neue Straße eine 4-R.-Whg. 74,08 m²  4,09 €  Fernwärme
Iden  Schmiedeweg zwei 3-R.-Whg. 54,70 m²  4,14 €  Fernwärme
Iden  An der Feldbreite eine 2-R.-Whg. 39,05 m²  2,56 €  Fernwärme
Iden  An der Feldbreite zwei 3-R.-Whg. 55,68 m²  2,87 €  Fernwärme
Rohrbeck Walslebener Str. 1 eine 3-R.-Whg. 59,00 m²  3,68 €  Erdgas
Rohrbeck Walslebener Str. 5 eine 1-R.-Whg. 29,00 m²  3,36 €  Erdgas
       
Interessenten melden sich bitte bei: Idener Gemeindewerk GmbH, Lindenstraße 17 a, 39606 Iden. Tel.: 039390-81318  
Sprechzeiten:  Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr       
  Freitag:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr       

Wohnungen zu vergeben
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Bis Ostern war es nur noch eine 
Woche als es wieder hieß: 
Familientag in der Flohkiste 
Rochau. Die Flöhe hatten 
eingeladen und Eltern, Großel-
tern und viele Verwandte 
waren gekommen, um ihre 
Sprösslinge beim Frühlingspro-
gramm auf der Bühne der MZH 
in Aktion zu sehen. Die Aufre-
gung war groß, bei den Erzie-
hern und Kindern  – ob auch 
alles nach Plan verläuft, aber 
auch bei den Gästen – ob der 
Mut reicht, um sich dort oben 
zu präsentieren. Um es vorweg 
zu nehmen – unsere Darsteller 
waren super, von Lampenfieber 
keine Spur. 
Ein Theaterstück, Lieder Tänze 
und Gedichte wurden von den 
Jungen und Mädchen unserer 
Einrichtung ganz souverän 
vorgetragen. Als Dankeschön 
gab es von den Zuschauern 
reichlich Applaus. Im Anschluss 
an das einstündige Programm 

gab es für alle Kaffee und 
Kuchen. Viele Muttis hatten für 
den Kuchenbasar gebacken. Der 
Erlös des Familienfestes kommt 
den Kindern zugute. Unter 
anderen wurden davon bereits 
die Osterüberraschungen und 
die Hüpfburg für den Nachmit-
tag bezahlt. Mit verschiedens-
ten Fahrzeugen konnten alle 
Kinder dann ihren Bewegungs-
drang ausleben.
Unser Dank geht an alle 
fleißigen Helfer vor und hinter 
der Bühne, ohne die ein solch 
umfangreicher Nachmittag 
kaum durchzuführen wäre. 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen 
einen interessanten Nachmit-
tag darbieten und würden uns 
freuen, Sie im nächsten Früh-
jahr wieder als unsere Gäste 
zum Familienfest begrüßen zu 
können. 
Bis dahin verbleiben wir mit 
den besten Grüßen

Ihr Kita-Team

Interessantes Familienfest in Rochau
Ist man reich – ja das ist toll,
das Leben ist so wundervoll.
Man kann sich alles alles kaufen,
braucht sich nicht die Haare raufen.
Man geht ganz cool in den Laden rein,
sagt, dies und jenes soll es sein.
Winkt man dann auch noch mit dem Geld,
was jeder Verkäuferin gut gefällt.
Doch manchmal ist es ganz schön schwer,
sind nämlich die Kassen leer.
Wohl dem, der dann in Land und Stadt –
ein, zwei, drei gute Sponsoren hat.
So auch in Rochau jüngst gescheh´n,
die Kita-Räume machen nun Gardinen schön.
Die Spender hatten sich gedacht,
dass das den Kindern wohl Freude macht.
Da wurde nicht lange überlegt
und das Geld dafür zusammengefegt.
Wir wollen heute Danke sagen
Und denken an euch an allen Tagen.
Unser Dank geht an Kristina Reichert, Iris Dietrichkeit, Ronny 
Worm und David Riep!

Die Kinder und Erzieher der Flohkiste Rochau

Gardinenstudio   Ronny`s Party Event
Iris Dietrichkeit   Music Team
Rochau    Rochau

Geld regiert die Welt?
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Die Verkehrspuppenbühne des 
Landes Sachsen-Anhalt besuch-
te uns am Freitag (17. April). Im 
Gepäck hatten sie das Puppen-
spiel mit dem Verkehrsteufel 
Fitzlibutzli. Im Saal der Ver-
bandsgemeinde warteten 
unsere Schüler gespannt auf 
dem Beginn der Vorstellung. 
Fitzlibutzli der kleine Teufel 
musste für die Hölle sein 
Zeugnis ablegen. Dafür wurde 
er auf die Erde geschickt, um 
böse Missetaten zu begehen. Er 
suchte sich 2 Schulkinder aus, 
die das Überqueren der Straße 
übten. Mit seinem Spruch: „1, 2, 

3 rüber“, konnte er den Jungen 
für sich gewinnen. Natürlich 
lief dies schief und der Junge 
wurde vom Auto angefahren. 
Dafür bekam Fitzlibutzli vom 
Polizisten einen Strafzettel und 
kehrte damit stolz in die Hölle 
zurück. Aber unsere Schüler 
waren aufmerksame Zuhörer 
und erkannten das falsche 
Verhalten des Teufels. Sie 
wissen genau wie man sicher 
die Straße überquert. Besonde-
rer Dank geht am Herrn Grün-
wald für die gelungene Organi-
sation der Veranstaltung.

Grundschule Goldbeck

Besuch der Verkehrspuppenbühne
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Unsere Kinder lernen ihren Weg mutig und selbstbewusst zu gehen.

Alte Schule – Auf neuen Wegen – Neu ab Schuljahr 2016/2017
Betreuungszeiten: 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
bei Bedarf auch in den Ferien.

In einer Zeit, in der es für Kinder zunehmend schwerer ist, ein 
tragendes Fundament an Werten, ethischen Normen und grundle-
genden Orientierungen zu finden, sind wir davon überzeugt, dass 
eine Schule in evangelischer Trägerschaft Halt und Sicherheit 
vermitteln kann. Unsere Kinder lernen ihren Weg mutig und 
selbstbewusst zu gehen.

Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit in unserer Gemein-
schaft an. Es kommt uns darauf an, gemeinsam Ressourcen zu 
entdecken und zu fördern, sodass sich Ihr Kind entsprechend seiner 
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bestmöglich entwickeln 
kann.

In jahrgangsübergreifenden Gruppen lernen unsere Kinder das 
Lernen. Insbesondere in der Freiarbeit wird über den eigenen 
Lernrhythmus die Kreativität im Denken und Gestalten entwickelt. 
Unsere Pädagogen begleiten dabei behutsam und beobachtend. Die 
Kinder erhalten einen Einblick in handwerkliche Tätigkeiten. So 
wird die sinnliche Ebene des Lernens nähergebracht und ein 
praktisches, vernetztes Lernen wird möglich.

Die Freude am eigenständigen zielorientierten Lernen bildet einen 
festen Grundstein für die nachfolgenden Schulformen.

Wir geben der Persönlichkeit Ihres Kindes die Unterstützung und 
Freiheit, die es braucht, sich dementsprechend zu entfalten.

Hinweis: Schul- und Hortbetreuungsgebühren sind zu 2/3 als 
Sonderausgabe bei der Einkommensermittlung absetzbar.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns die ausge-
füllte Interessenbekundung zurück oder kontaktieren uns über das 
Formular unserer Homepage.

Wir freuen uns über ihre Rückmeldung per:
E-Mail: freie.grundschule.werben@gmail.com
Internet: www.freie-grundschule-werben.com
Post: Werben für Kinder e.V., Vor dem Seehäuser Tor 27, 39615 
Werben

Ich finde das Konzept „Private Grundschule Werben in evangeli-
scher Trägerschaft“ interessant und bekunde hiermit unverbindlich 
mein Interesse. Ich kann mir vorstellen, dass mein Kind ab dem 
Schuljahr 20.... /20.... diese Schule besucht.

Private Grundschule Werben in evangelischer Trägerschaft

Angaben zum Kind:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Angaben der Eltern:

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon (freiwillig)

Auch ohne Kinder im schulpflichtigen Alter können Sie uns in der 
derzeitigen Gründungsphase unterstützen.
Jede Hilfeform ist uns willkommen. Derzeit benötigen wir jedoch 
vor allem Ihre finanzielle Hilfe mittels einer Einmalspende oder 
über Dauerspenden auf folgende Konten:
Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg
Konto: Private Grundschule Werben
IBAN: DE72258634896510190101 – BIC: GENODEF1WOT
Verw.zweck: Spende Private GS Werben
Kreissparkasse Stendal
Konto: Werben für Kinder e.V.
IBAN: DE06810505553000102689 – BIC: NOLADE21SDL
Verw.zweck: Spende Private GS Werben
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Stadtrat der 
Stadt Arneburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 24.03.2015 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 3.740.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.589.500 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.728.400 Euro 
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.539.500 Euro 
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.722.500 Euro 
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.958.700 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    267.800 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    401.300 Euro 

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Arneburg für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1.  Grundsteuer
 für die Ortsteile Arneburg, Dalchau

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

 für den Ortsteil Beelitz
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf    320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 60.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 60.000,00 € 
festgesetzt.

3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 
zu bilden.

Arneburg, den 24.03.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.06.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal, Rechtsamt am 11.05.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-010 HH2015 erteilt worden.

Arneburg, den 24.03.2015



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 18 | 26. Mai 2015

— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.03.2015 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.206.700 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.197.000 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.206.100 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.167.000 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    295.000 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    432.300 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf      58.200 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    162.400 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 220 v. H.
1.2  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 310 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Hohenberg-Krusemark, den 19.03.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.06.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal, Rechtsamt am 07.05.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-245 HH2015 erteilt worden.

Hohenberg-Krusemark, den 19.03.2015
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die folgen-
de, vom Gemeinderat in der Sitzung am 05.03.2015 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 945 600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 939.400 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 945.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 909.400 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 160.400 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 491.300 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 218.400 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf   36.000 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 218.400 
Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rochau für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2 für die Grundstücke
 (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Rochau, den 05.03.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.06.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch Landkreis 
Stendal, Rechtsamt am 27.04.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00.-2.1.-435-HH2015 erteilt worden.

Rochau, den 05.03.2015
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 23.02.2015 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 880.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 878.600 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 880.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 848.600 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 324.500 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 524.000 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf            0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf   13.400 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Eichstedt, den 23.02.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.06.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal am 21.04.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-135 HH2015 erteilt worden.

Eichstedt, den 23.02.2015



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 26. Mai 2015 | 21 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassunggesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 10.03.2015 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 765.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 764.300 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 765.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 734.300 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 115.600 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 213.500 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf            0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf   17.100 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassel für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 225 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Hassel, den 10.03.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.05.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal, Rechtsamt am 29.04.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-220 HH2015 erteilt worden.

Hassel, den 10.03.2015



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 22 | 26. Mai 2015

— Amtliche Bekanntmachungen —

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA)in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat die 
folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 017.03.2015 beschlossene Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.373.200 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.367.500 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.373.200 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.297.500 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.023.000 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.160.900 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf      94.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Hansestadt Werben (Elbe) für das Haushaltsjahr 2015

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 260 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 26.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 26.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 GemHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Hansestadt Werben (Elbe), den 17.03.2015

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 
102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.06.2015 bis 19.06.2015 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal, Rechtsamt am 13.05.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-610 HH2015 erteilt worden.

Hansestadt Werben (Elbe), den 17.03.2015
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Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 
13.04.2015 folgenden Beschluss 2/014/15 gefasst:

Beschlusstext
Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck beschließt auf seiner heuti-
gen Sitzung die Billigung des Vorentwurfs des sachlichen Teilflächennut-
zungsplans Wind und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt in Form einer Einwohnerversammlung 
am 21.04.2015.

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck   
über die Billigung des Vorentwurfs des sachlichen Teilflächennutzungsplans Wind 

Begründung
Mit Beschluss 02/003/14 des Verbandsgemeinderates vom 17.03.2014 wur-
de die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans beschlossen. 
Mit den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde wurden die Planungen 
abgestimmt. Das Ergebnis der Beratungen in den Gemeinden wurde über-
nommen und im Plan dargestellt. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Behörden werden 
durchgeführt, um einen abgestimmten Entwurf erarbeiten zu können. 
Der Bauausschuss der Verbandsgemeinde empfiehlt dem Verbandsgemein-
derat die Billigung des Vorentwurfs sowie die Beteiligung der Behörden und 
der Öffentlichkeit. 

Eike Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Aufgrund der §§ 4, 5 Abs. 1, 8 und 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz 
– KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2014 (GVBI. 
LSA S. 288) hat der Gemeinderat der Gemeinde Rochau auf seiner Sitzung 
am 22.04.2015 folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wir-
kungskreis der Gemeinde Rochau vom 25.08.2006 wird aufgehoben.

Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten  
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Rochau

§ 2
Diese Satzung tritt an dem Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rochau, den 22.04.15

Großpietsch 
Bürgermeister

Die Gemeinde Rochau beabsichtigt, das Flurstück 55, Flur 13 in der Gemar-
kung Rochau (Am Bahndamm), mit einer vermessenen  Grundstücksfläche 
von  1.573 m² zu verkaufen.

Auf dem Grundstück befinden sich teilweise Gebäude/Schuppen 
Mindestgebot:     5.724,00 €

Ausschreibung

Angebote vom 01.06.2015 bis 30.06.2015
an:    Gemeinde Rochau
über: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes vereinbaren Sie bitte mit der Kämme-
rei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/ 971-41) einen 
Termin.

Für das Einzugsgebiet des Alands wird derzeit im Auftrag des Landesbe-
triebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 
ein Gewässerentwicklungskonzept erarbeitet. Neben dem Aland werden die 
Fließgewässer Tauber Aland, Cositte sowie Teile der Biese untersucht.
Das Gewässerentwicklungsskonzept ist eine wasserwirtschaftliche Fach-
planung zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern 
sowie deren Umfeld.

Mitteilung der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Gewässerentwicklungskonzept „Aland“

Dazu sollen geeignete Maßnahmen identifiziert und auf ihre praktische Um-
setzbarkeit bis Ende 2015 untersucht werden. Zu den möglichen Maßnah-
men zählen unter anderem gewässerbegleitende Uferbepflanzungen, die För-
derung eines naturnahen Gewässerverlaufs oder die Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit der Gewässer für die Wanderung von Fischen und anderen 
aquatischen Lebewesen. Weitere lnformationen zu dem Gewässerentwick-
lungskonzept sowie Ansprechpartner sind unter www.gekaland.de zu finden.
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Der Landkreis Stendal beabsichtigt die Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes mit der Bezeichnung „Landschaftsschutzgebiet Altmärkische 
Wische“ auf der Grundlage der §§ 22 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in Ver-
bindung mit § 15 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA) vom 10. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 569).

Gemäß § 22 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 4 NatSchG LSA 
werden der Entwurf der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
„Altmärkische Wische“ und die dazugehörigen Karten

in der Zeit vom 22.06.2015 bis einschließlich 03.08.2015

am Sitz der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in Goldbeck, An der Zu-
ckerfabrik 1 sowie beim Landkreis Stendal, in der unteren Naturschutzbehör-
de in Stendal, Hospitalstraße 1-2 öffentlich ausgelegt.

Jedermann kann zu den nachstehenden Zeiten Einsicht nehmen und inner-
halb der Auslegungsfrist Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorbringen.

Öffentliche Bekanntmachung

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, 
Gemeindezentrum Goldbeck, Zimmer 22, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Gold-
beck
Rathaus Arneburg, Zimmer 21, Breite Straße 15, 39596 Arneburg

Montag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Landkreis Stendal, untere Naturschutzbehörde, Zimmer 345
Hospitalstraße 1-2, 39576 Hansestadt Stendal

Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Hansestadt Werben (Elbe), den 01.06.2015

J. Hufschmidt
Bürgermeister

Der Landkreis Stendal beabsichtigt die Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes mit der Bezeichnung „Landschaftsschutzgebiet Altmärkische 
Wische“ auf der Grundlage der §§ 22 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in Ver-
bindung mit § 15 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA) vom 10. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 569).

Gemäß § 22 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 4 NatSchG LSA 
werden der Entwurf der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
„Altmärkische Wische“ und die dazugehörigen Karten

in der Zeit vom 22.06.2015 bis einschließlich 03.08.2015

am Sitz der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in Goldbeck, An der Zu-
ckerfabrik 1 sowie beim Landkreis Stendal, in der unteren Naturschutzbehör-
de in Stendal, Hospitalstraße 1-2 öffentlich ausgelegt.

Jedermann kann zu den nachstehenden Zeiten Einsicht nehmen und inner-
halb der Auslegungsfrist Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorbringen.

Öffentliche Bekanntmachung

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, 
Gemeindezentrum Goldbeck, Zimmer 22, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Gold-
beck
Rathaus Arneburg, Zimmer 21,  Breite Straße 15, 39596 Arneburg

Montag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Landkreis Stendal, untere Naturschutzbehörde, Zimmer 345
Hospitalstraße 1-2, 39576 Hansestadt Stendal

Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Iden, den 01.06.2015

N. Kuhlmann
Bürgermeister
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Mit Beschluss vom 04.03.2015 wurde das Bodenordnungsverfahren (BOV) 
Lindtorf für die Gemarkung Lindtorf und Teile der Gemarkungen Arneburg, 
Baben, Eichstedt, Ellingen, Hohenberg-Krusemark sowie Jarchau angeord-
net.

Mit der Bekanntmachung des Beschlusses entstand die Teilnehmerge-
meinschaft Lindtorf als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Verfahrens gebiet gehörenden Grundstücke sowie die Inhaber von selb-
ständigem Eigentum an Gebäu den und Anlagen auf diesen Grundstücken.

Die Teilnehmer werden hiermit zur Wahl des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft am Mittwoch, den 17. Juni 2015, 

um 19.00 Uhr in den Gemeinderaum/Feuerwehr, Eichstedter Straße 
6, 39596 Eichstedt OT Lindtorf eingeladen.

Die Teilnehmergemeinschaft Lindtorf wählt unter Leitung der Flurneuord-
nungsbehörde den aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstand.

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Ver trauen der Teilnehmer besitzen. Wünschenswert 
ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl des 
Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark als 
Flurneuord nungsbehörde setzt die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Vorstandes auf fünf (5) fest.

Gleichzeitig werden anlässlich der Vorstandswahl auch die fünf (5) Stellver-
treter der fünf (5) Vorstandsmitglieder in einem Wahlgang bestimmt (§ 21 (5) 
Flurbereinigungsgesetz – FlurbG).

Wählbar in den Vorstand sowie in den Kreis der Stellvertreter sind 
auch Personen, die nicht dem Kreis der Teilnehmer angehören, z.B. 
Pächter oder Bewirtschafter der Grundstücke des Bodenordnungs-
gebietes und/oder auch Träger von Ehrenämtern so wie Bedienstete 
der Kommunalverwaltung. Gewählt sind dann diejenigen, welche die 
meisten Stimmen erhalten (§ 21 (3) FlurbG).

Stellvertreter sind diejenigen Bewerber, die nach den gewählten 5 Vor-
standsmitgliedern je weils die meisten Stimmen auf sich vereinigen können.

Demzufolge sollten mindestens zehn (10) Bewerber bei der Wahl 
des Vorstandes vor geschlagen werden und sich zur Wahl stellen.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Bodenordnungsverfahren: Lindtorf
Landkreis: Stendal
Verfahrens-Nr.: SDL 4/0383/06

Einladung zur ersten Teilnehmerversammlung mit der Tagesordnung Wahl des Vor standes  
der Teilnehmergemeinschaft aufgrund der Einleitung des Boden ordnungsverfahrens Lindtorf

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; 
gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich ge-
meinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so können sie ihr 
Wahlrecht nicht ausüben.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben 
sich in der Ver sammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Die Unterschrift des Vollmachtge bers muss amtlich beglaubigt sein. Eine 
amtliche Beglaubigung erteilen Behörden (z.B. die Gemeinde) gemäß § 108 
FlurbG gebührenfrei.

Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 (3) FlurbG im Wahltermin jeder Teil-
nehmer oder Be vollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere 
Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung 
anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmäch-
tigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Versäumt ein Teilnehmer den Wahltermin oder erklärt er sich nicht bis zum 
Schluss des Ter mins zur Wahl des Vorstandes, so wird angenommen, dass 
er mit dem Wahlergebnis einver standen ist (§ 134 (1) FlurbG).

Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und verspricht ein neuer Wahl-
termin keinen Er folg, so kann gemäß § 21 (4) FlurbG die Flurbereinigungsbe-
hörde nach Anhörung der land wirtschaftlichen Berufsvertretung Mitglieder 
des Vorstandes bestellen.

Kommt eine Wahl im Termin zustande, wird im Anschluss die erste Vor-
standssitzung stattfin den, in welcher der gewählte Vorstand der Teilneh-
mergemeinschaft seinerseits den Vor standsvorsitzenden und dessen Stell-
vertreter wählt.

Hinweis:
Diese Einladung und die Unterlagen zum Einleitungsbeschluss sind 
ebenfalls auf der Internetseite  der  Flurneuordnungsbehörde www.
alff.sachsen-anhalt.de unter ALFF Altmark/Aktuelles/Agrarstruktur 
einzusehen.
Soweit die Teilnehmer und deren Anschriften bekannt sind, erfolgt 
eine persönliche Einladung.

Im Auftrag

Trefflich

Stendal, 08.05.2015
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Hiermit wird das Bodenordnungsverfahren Klein Schwechten gemäß § 56 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in Verbindung mit § 86 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in den jeweils gültigen Fassungen ange-
ordnet. 

1. Verfahrensgebiet
Das Bodenordnungsverfahren wird für Teile der Gemarkungen Klein 
Schwechten, Häsewig, Goldbeck und Walsleben eingeleitet.
Die dem Verfahren unterliegenden Flurstücke sind im Verzeichnis der Ver-
fahrensflurstücke (Anlage 1), welches Bestandteil dieser Anordnung ist, 
aufgeführt. Die Verfahrensfläche beträgt ca. 2.453 ha. Die Grenze des Ver-
fahrensgebietes ist der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte zu 
entnehmen (Anlage 2).

2. Beteiligte
Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Inhaber von selb-
ständigem Eigentum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grundstücken 
nach Art. 233 § 2 b sowie § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB). Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.
Nebenbeteiligte am Verfahren sind die Inhaber von Rechten an den zum 
Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken, die bei der Errichtung fes-
ter Grenzzeichen an der Grenze des Verfahrensgebietes mitzuwirken haben.

3. Teilnehmergemeinschaft
Die mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entstehende Teilnehmer-
gemeinschaft führt den Namen 

„Teilnehmergemeinschaft Klein Schwechten“.
Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Klein 
Schwechten.

4. Gründe
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen von Landwirtschaftsbetrie-
ben und Grundeigentümern sowie der ehemaligen Gemeinde Klein Schwech-
ten gem. § 53 Abs. 1 LwAnpG zur Feststellung und Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des LwAnpG. Die Voraussetzungen 
nach § 86 Abs. 1 FlurbG liegen ebenfalls vor.
Die beantragenden Landwirtschaftsbetriebe machen geltend, dass im Zu-
sammenhang mit der Bildung einzelbäuerlicher Betriebe zahlreiche sachen-
rechtliche Konflikte, die auf der Kollektivierung der Landwirtschaft der DDR 
beruhen, übernommen wurden und fortwährend bestehen. Bis heute ist es 
den Betrieben nicht gelungen, diese die Landbewirtschaftung hemmenden 
Rechtsbeziehungen privatrechtlich einer Lösung zuzuführen und an BGB-kon-
forme Verhältnisse anzugleichen. Im Rahmen der Aufstellung der Neuge-
staltungsgrundsätze nach § 38 FlurbG konnten diese Landnutzungskonflikte 
erfasst und als Antragsgrundlage bestätigt werden.
Im gesamten Verfahrensgebiet sind während der Bewirtschaftung durch die 
LPG auf der Grundlage des weitreichenden Nutzungsrechtes des LPG-Ge-
setzes umfangreiche Veränderungen durch Meliorationsmaßnahmen (z.B. 
Wirtschaftswege- und Gewässerbau) erfolgt. Diese hatten erhebliche Ein-
griffe in das Grundeigentum zur Folge, die bis dato andauern und rechtlicher 
Regelungen bedürfen. Insofern weist das Bodenordnungsgebiet eine Vielzahl 
von sachenrechtlichen Konfliktfeldern, wie Zerschneidung von Flurstücken, 
Wirtschaftswege und Gewässer auf privatem Grund und Boden und Wegfall 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Beschluss vom 05.05.2015

Bodenordnungsverfahren: Klein Schwechten
Landkreis: Stendal
Verfahrens-Nr.: SDL 4/0193/06

ehemaliger Erschließungsstrukturen auf. Das eigentumsrechtliche Wege- 
und Gewässernetz stimmt mit dem örtlich Vorhandenen nicht überein. 
Obwohl die Landwirtschaftsbetriebe die nachteiligen Auswirkungen der 
problematischen Rechtsbeziehungen durch aufwändige Nutzungstausche 
reduzieren, ist die Notwendigkeit deren Entflechtung nicht weggefallen und 
soll mit dem Bodenordnungsverfahren dauerhaft erfolgen. Nur durch eine 
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse kann die Verfügbarkeit des Privatei-
gentums an Grund und Boden in vollem Umfang geschaffen werden.
Da auch die Voraussetzungen nach § 86 FlurbG vorliegen, soll das Bodenord-
nungsverfahren nach § 56 LwAnpG kombiniert mit einem Verfahren nach § 
86 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 FlurbG durchgeführt werden. Hierdurch lassen sich 
Entscheidungen bündeln und die jeweiligen Verfahrensziele zweckmäßig 
ergänzen. 
Die Ziele nach § 86 FlurbG bestehen insbesondere in der Verbesserung der 
Agrarstruktur. Dabei soll das Wirtschaftswegenetz an die Anforderungen 
der modernen landwirtschaftlichen Infrastruktur angepasst sowie der zer-
splitterte Grundbesitz zu wirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten zusam-
mengelegt werden.
Mit der Durchführung des Verfahrens soll insgesamt eine umfassende Neu-
ordnung der Eigentumsverhältnisse bei gleichzeitiger Verbesserung der länd-
lichen Infrastruktur erfolgen und darüber hinaus ein maßgeblicher Beitrag für 
eine vielfältig strukturierte Landschaft geleistet werden.
Das Flurneuordnungsgebiet wurde nach Aufstellung der Neugestaltungs-
grundsätze so begrenzt, dass der Zweck der Bodenordnung und der Lan-
dentwicklung möglichst vollkommen erreicht werden. 
Die voraussichtlich Beteiligten wurden am 08.12.2014 über das geplante 
Verfahren aufgeklärt. Gesetzlich bestimmte Behörden und Organisationen 
einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung sind gehört und 
unterrichtet worden.

5. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Von der Bekanntgabe des Bodenordnungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Bodenordnungsplanes gelten gemäß §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
folgende Einschränkungen:
a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flur-

neuordnungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dür-
fen nur mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

c)  Obstbäume, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde beseitigt werden.

d)  Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehör-
de.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, können sie im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuordnungsbehörde kann 
den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies 
der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, muss 
die Flurneuordnungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten 
anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
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Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu d) vorgenommen worden, 
kann die Flurneuordnungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz 
gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 
85 Nr. 5 FlurbG).
Wer gegen die unter b), c) und d) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, 
kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

6. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Verfahren berechtigen (insbesondere Pacht-, Miet- und 
Bewirtschaftungsrechte), werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 
Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flurneuordnungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

7. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Akazienweg 25, 39576 Stendal

einzulegen.
Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung. Für die 
Wahrung der Frist ist das Datum des Einganges des Widerspruchs bei der 
Behörde maßgebend.

Hinweise
Bekanntmachung und Auslage
Der entscheidende Teil dieses Beschlusses wird in der Flurbereinigungsge-
meinde und den daran angrenzenden Gemeinden nach den für die öffentliche 
Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinden bestehenden Rechtsvor-
schriften öffentlich bekannt gemacht. 
Dieser Beschluss mit Begründung, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke und 
Gebietskarte liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten an folgenden Orten 
während der Geschäftszeiten aus:
• Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 

Goldbeck
• Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg, Ernst-Thälmann-Straße 10, 

39606 Hansestadt Osterburg
• Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal, Markt 1, 39576 Hansestadt 

Stendal
• Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazien-

weg 25, 39576 Hansestadt Stendal
Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite der Flurneuordnungsbe-
hörde www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark Flurneuordnung/Bodenord-
nung Kreis Stendal einzusehen.

Betretungsrecht
Zur Durchführung der Flurneuordnung ist das Betreten der beteiligten und 
benachbarten Grundstücke und die Vornahme von Arbeiten durch die Be-
diensteten der Flurneuordnungsbehörde oder die von ihr Beauftragten erfor-
derlich und von den Eigentümern und Besitzern zu gestatten (§ 35 FlurbG).

Im Auftrag

                                                                          
gez. Kriese
Sachgebietsleiter

Gemarkung Goldbeck, Flur 1
1/1, 130/1, 187/1, 188/1, 190, 191/3, 205/1, 289/189
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 13,0675 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 8

Gemarkung Goldbeck, Flur 2
349, 352, 353/1, 354/1, 381, 406/14, 476, 477, 478, 479, 480
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 10,7960 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 11

Gemarkung Goldbeck, Flur 3
39/2, 41/3, 43/1, 47/1, 82/2, 84/2, 86/1, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 90/3, 90/4, 
90/5, 91, 92/1, 94, 96, 97, 98, 100/4, 110/1, 111/1, 114/1, 115, 116/1, 119/1, 
120/1, 126/3, 127/1, 128/1, 130/2, 132/1, 133/1, 133/2, 134/1, 135/1, 
137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 140/2, 142/5, 142/6, 143/1, 144, 161/1, 164/1, 
167, 168, 172/1, 173/1, 176/1, 178/2, 178/3, 179/1, 180, 184/2, 185, 186/1, 
187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 249/186, 250/186, 265/99, 274/169, 
324/99, 345/43, 350/45, 351/45

Bodenordnung Klein Schwechten

Flurbereinigungsverzeichnis

Verfahrensflurstücke laufende Bearbeitung

Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 84,7509 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 76

Gemarkung Goldbeck, Flur 4
2/1, 3, 4, 6, 8/1, 8/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18, 19/1, 20, 22, 25/1, 
27, 28, 29, 30/1, 31, 32, 44, 45/1, 47, 48, 49, 50/1, 53/2, 53/3, 58/1, 60, 63/1, 
63/2, 70/1, 74/1, 76/1, 76/2, 79/1, 80/1, 87/1, 89/1, 90, 92/1, 113/2, 115/24, 
116/24, 121/26, 122/26, 123/17, 124/17, 127/21, 128/21, 129/67, 132/5, 
133/66, 138/9, 139/9, 140/9
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 207,8225 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 62

Gemarkung Goldbeck, Flur 5
1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 7, 8/1, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14/1, 15, 17, 18, 19/1, 20/2, 
20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 33, 34/1, 35/1, 36, 37, 
38/1, 39, 43, 44, 48/1, 52/5, 52/6, 71, 82, 83, 95/70, 96/70, 98/76, 100/76, 
108/34, 151/25, 166/45, 176/2, 185/34, 186/34, 188/1, 188/2, 199/46, 
200/45, 202/47, 204/49, 205/49, 207/76
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Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 144,7699 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 60

Gemarkung Goldbeck, Flur 6
1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 
17/1, 17/2, 18/1, 21/1, 21/4, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 26/1, 29/1, 31/1, 
34/1, 35/1, 41/1, 43/1, 43/2, 46/1, 58/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 65, 68/1, 
68/2, 70/1, 70/2, 71/3, 71/4, 72/1, 75, 76/1, 78, 81/1, 95/2, 95/3, 95/4, 
95/5, 95/6, 97/1, 98/1, 102/1, 104, 107/1, 110/2, 111, 113, 114, 117/1, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
142/106, 144/17, 145/17, 150/81, 167/31, 181/116, 187/57, 188/57, 190/58, 
191/58, 194/60, 195/61, 196/62, 197/62, 202/62, 207/91, 209/85, 210/85, 
226/56, 227/58, 228/33, 229/53, 230/61, 232/33, 233/33, 238/58, 239/58, 
244/106, 245/106, 251/110, 258/58, 259/58, 261/31, 262/31, 263/32, 
268/100, 276/112, 277/105, 278/105, 279/35, 280/35, 285/117, 289/74, 
295/74, 299/7, 304/13, 309/13, 311/13, 313/13, 317/102, 319/94, 320/101, 
321/101, 324/1, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335/1, 338, 339, 
340, 341, 342, 342/6, 343, 344, 345, 345/116, 346, 346/116, 347, 347/47, 
348, 348/47, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 269,9234 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 176

Gemarkung Goldbeck, Flur 7
1/1, 5/1, 6/1, 7, 10/1, 11/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 76/19, 77/39, 78/40, 
79/42, 80/45, 81/47, 82/49, 84/27, 85/16, 86/17, 90/16, 91/13, 102/51, 
112/14, 113/14, 119/14
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 72,2234 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 26

Gemarkung Goldbeck, Flur 8
10/1, 11, 12, 13, 15, 16/1, 16/2, 18, 21/1, 22, 23, 40/9, 43/16, 44/16, 46/16, 
47/16, 53/16, 58/16, 59/16, 60/16, 61/16, 62/16, 63/19, 64/16, 65/19, 
66/16, 67/16, 68/16, 69/16, 83/14, 84/39, 85/37, 86/36, 87/35, 88/28, 
89/27, 90/25, 91/16
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 86,4160 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 38

Gemarkung Klein-Schwechten, Flur 1
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 
85/1, 85/2, 92, 93, 95, 96, 97/1, 97/2, 99, 102, 104, 107, 112, 113, 114, 
115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 140/1, 
140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 144, 148, 152, 
153, 168/88, 171/89, 182/94, 183/94, 184/94, 187/134, 193/134, 194/129, 
195/129, 196/80, 201/91, 202/91, 203/90, 205/16, 206/30, 207/83, 208/42, 
209/50, 210/52, 214/125, 215/125, 216/3, 221/78, 222/78, 223/78, 224/78, 
225/78, 226/78, 230/3, 231/77, 235/136, 236/137, 237/138, 241/141, 
242/141, 243/141, 244/141, 245/141, 246/141, 247/141, 248/141, 249/141,
250/141, 251/141, 252/141, 261/141, 262/143, 267/3, 268/3, 270/65, 
271/77, 273/80, 274/82, 276/87, 277/91, 278/91, 279/91, 280/91, 283/101, 
284/108, 285/116, 286/133, 287/134, 288/134, 290/141, 291/141, 292/141, 
293/141, 294/141, 295/145, 296/150, 297/138
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 238,5711 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 127

Gemarkung Klein-Schwechten, Flur 2
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 
2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 
8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 9/1, 9/2, 
9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 
9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 
9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 34, 39, 42/1, 42/2, 42/3, 47/1, 47/2, 55/1, 55/2, 58/2, 
68/5, 68/6, 68/7, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 73/3, 74, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 83/59, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 134/36, 140/36, 148/2, 
149/2, 150/2, 161/2, 163/2, 164/3, 165/3, 166/3, 167/3, 168/3, 169/3, 
170/3, 171/3, 172/4, 219/67, 220/67, 221/67, 222/66, 235/68, 236/68, 
237/68, 238/68, 239/68, 240/68, 241/68, 242/68, 243/68, 244/68, 245/68, 
246/68, 249/68, 250/68, 251/68, 252/68, 253/68, 254/68, 255/68, 256/68, 
257/68, 258/68, 259/68, 260/68, 261/68, 262/68, 263/68, 264/68, 278/2, 
280/1, 281/2, 282/2, 285/5, 286/7, 287/7, 288/7, 289/7, 291/7, 292/8, 
293/8, 296/16, 297/17, 298/20, 299/22, 300/22, 301/25, 302/27, 303/27, 
304/30, 305/32, 306/36, 307/43, 309/49, 313/67, 314/67, 316/72
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 237,7529 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 218

Gemarkung Klein-Schwechten, Flur 3
1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19/1, 19/2, 23, 27, 39, 
42/1, 45, 48/2, 61/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 76/1, 79, 80, 85, 86, 87, 88/2, 
94/2, 94/3, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/15, 117/21, 117/22, 140, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 
177/7, 177/8, 177/9, 177/22, 177/23, 177/64, 177/66, 177/70, 177/72, 
177/74, 177/75, 177/76, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 195, 200, 201, 202, 205, 
208, 211, 213/2, 213/4, 213/6, 213/7, 213/8, 224/3, 224/4, 228/5, 228/6, 
229/1, 237, 238, 243/2, 247/2, 247/3, 251/1, 252/1, 252/2, 254/1, 255/1, 
256/1, 257/1, 258/1, 262, 263, 268, 269, 270, 276, 277, 282, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 334/146, 356/181, 357/181, 358/181, 380/137, 381/138, 387/60, 
388/41, 391/84, 434/62, 455/70, 474/77, 478/41, 480/24, 483/25, 484/26, 
486/73, 494/112, 500/28, 547/76, 549/75, 573/243, 575/244, 576/245, 
587/209, 597/204, 631/185, 632/185, 635/42, 655/26, 656/26, 667/6, 668/9, 
670/18, 672/21, 680/40, 682/41, 683/42, 686/46, 687/46, 688/46, 689/46, 
690/46, 691/46, 696/51, 708/65, 711/74, 712/78, 713/81, 714/83, 716/89, 
717/89, 720/97, 730/125, 731/128, 732/132, 733/133, 734/137, 735/142, 
736/144, 737/146, 738/146, 739/146, 740/146, 741/146, 742/148, 743/157, 
754/181, 755/183, 756/189, 757/191, 758/196, 759/198, 762/222, 764/230, 
765/231, 766/235, 767/240, 768/241, 774/204, 776/203, 788/70, 813/61, 
817/81, 818/81
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 186,6801 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 231

Gemarkung Klein-Schwechten, Flur 4
1, 2, 4, 10, 14/2, 63, 64, 72/1, 72/2, 79, 114, 117, 127, 134, 135, 136, 137, 
147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, 206, 207, 208, 208/29, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 264/68, 265/68, 
266/68, 272/69, 273/69, 276/35, 277/41, 278/49, 280/46, 281/49, 282/49, 
283/51, 290/91, 291/100, 292/103, 293/163, 294/170, 295/177, 296/183, 
297/192, 300/166, 301/165, 302/164, 303/177, 307/174, 308/166, 311/111, 
313/111, 314/111, 315/205, 333/13, 336/78, 337/84, 340/83, 341/83, 
348/76, 349/85, 353/62, 354/62, 355/122, 360/67, 363/67, 374/71, 378/205, 
379/205, 380/205, 381/205, 382/205, 385/67, 386/67, 389/7, 390/7, 394/6, 
395/8, 399/26, 400/60, 401/65, 402/67, 403/67, 404/69, 405/69, 406/69, 
407/71, 409/73, 410/74, 411/76, 412/77, 413/81, 414/83, 415/105, 416/106, 
417/111, 418/112, 419/115, 420/118, 421/120, 422/123, 424/138, 425/153, 
427/159, 428/161, 429/196, 430/196, 431/126, 432/126
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 194,8915 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 143

Gemarkung Klein-Schwechten, Flur 5
11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 
23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 
25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26, 27, 28, 29, 32/1, 32/2, 
32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 34/1, 53, 54, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 
62/1, 63/1, 64/1, 64/2, 65/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 
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71/2, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 86/1, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88, 
89, 91/1, 105/90, 106/90, 111/34, 122/36, 123/36, 124/36, 125/36, 126/40, 
127/39, 128/36, 135/1, 136/2, 137/2, 138/3, 139/4, 140/5, 141/6, 142/7, 
143/9, 144/12, 145/14, 146/14, 147/14, 148/19, 150/42, 151/43, 152/46, 
153/48, 154/51, 155/55, 159/6, 160/16
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 184,9107 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 114

Gemarkung Häsewig, Flur 1
16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 
27/10, 27/11, 27/13, 27/14, 30, 31/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 39/1, 39/2, 
39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/14, 40/1, 40/2, 
41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 44/1, 45, 46, 47, 49/1, 52/1, 53, 54, 55/3, 55/4, 55/5, 
55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56/1, 57, 57/38, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 86/39, 88/11, 91/13, 
95/38, 106/40, 114/34, 115/37, 118/12, 119/12, 166/48, 171/56, 172/56, 
177/39, 178/40, 182/39
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 141,2422 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 96

Gemarkung Häsewig, Flur 2
3, 4, 6, 7, 18/1, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24/1, 26, 37/1, 43, 46/1, 54/2, 54/3, 
54/4, 58, 67/1, 69, 70/1, 73, 76/1, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85/18, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 92/66, 93, 93/66, 94, 94/66, 95, 95/66, 96, 97, 98, 98/66, 
99, 99/66, 100, 100/66, 101, 101/66, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 113/1, 115/2, 118/66, 119/66, 120/66, 121/65, 122/64, 124/49, 
127/29, 129/59, 130/60, 131/61, 143/62, 145/66, 146/62, 147/62, 160/51, 
162/12, 165/54
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 216,6173 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 85

Gemarkung Häsewig, Flur 3
4/1, 4/2, 5, 7/1, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 
15/1, 15/2, 15/3, 16, 18/14, 29/1, 30/1, 31/1, 32/2, 33/2, 34/3, 36/6, 37/1, 
38/14
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 46,8656 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 28

Gemarkung Häsewig, Flur 4
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 51,8895 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 14

Gemarkung Häsewig, Flur 5
5
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 3,9800 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Walsleben, Flur 4
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 19/1, 19/2, 32, 33, 34/18, 35/18, 46/19, 49/6, 
70/17, 71/17, 72/16, 80/3, 82/3, 85/5, 93/5, 99/2, 128/5, 131/16, 132/19, 
134/20, 135/20, 136/23, 137/23, 138/5, 139/5
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 59,5775 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 31

Verfahren
Flächengröße der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 2.452,7480 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 1545

Für die Richtigkeit

............................ 05.05.2015
Ahrend
Sachbearbeiterin
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Welcher Hund passt wirklich?  
Charakter wichtiger als Aussehen!
Sie haben sich nach langer und 
reiflicher Überlegung für eine 
Hundehaltung entschieden. 
Haben sich über die generellen 
Bedürfnisse eines Vierbeiners 
informiert und sind bereit, sich 
mit Lust, Zeit und den ausrei-
chenden finanziellen Mitteln 
der Verantwortung zu stellen. 
Doch welcher Hund soll es nun 
sein? Leider wird das neue 
Familienmitglied häufig 
aufgrund seines Aussehens 
ausgewählt. „Doch die ver-
meintliche Schönheit eines 

Hundes sollte nie das Hauptkri-
terium sein!“, warnt Ann Kari 
Sieme, Mitarbeiterin von aktion 
tier. „Nur wenn der Hund auch 
charakterlich zu Ihnen passt, 
kann das Zusammenleben auf 
Dauer gut funktionieren“, so die 
Hundetrainerin weiter.
Hunderassen unterscheiden 
sich nicht nur in Größe, Form 
und Fell, sondern auch ganz 
entscheidend in Charakterei-
genschaften, die ihnen teilwei-
se ganz bewusst angezüchtet 
wurden. So gibt es Rassen mit 
einem starken, angeborenen 
Jagdtrieb wie beispielsweise 
Weimaraner, Deutsch Draht-
haar und Pointer. Hüte- und 
Treibhunderassen wie Kangal, 
Border-Collie und Australien 
Shepherd haben einen ausge-
prägten Wach- und Schutztrieb. 
Alle Rassen, die als Arbeitshun-
de gezüchtet wurden, brauchen 
Abwechslung und viel Beschäf-
tigung, um ausgelastet zu sein. 
Sie sind sowohl als Familien-
hund sowie für Menschen ohne 
Hundeerfahrung eher ungeeig-
net. Selbst ein kleiner Jack 
Russel hat einen außerordentli-
chen Bewegungsdrang und 
einen großen Jagdtrieb. Er benö-

tigt unsere volle Aufmerksam-
keit und kann nicht in einer 
Familie mit kleinen Kindern 
mal so nebenher mitlaufen. Bei 
Mischlingshunden sind zum 
Teil viele Erbanteile unter-
schiedlicher Rassen vereint, die 
teilweise dominant in Erschei-
nung treten und manchmal 
nichts mit dem äußeren 
Erscheinungsbild zu tun haben. 
So kann eine rundlich, gemäch-
lich wirkende Fellkugel durch-
aus eine niedriges Aggressions-
potential oder einen nervösen 
Charakter besitzen. Hier hilft 
nur, das Tier vor der endgülti-
gen Übernahme durch mehrere 
Besuche kennen und beurteilen 
zu lernen. Von vorneherein 
ausgeschlossen sind für Tier-
freunde Hunderassen, die als 
Qualzucht eingestuft werden. 
Das Herauszüchten extremer 
äußerer Merkmale wie runder 
Kopf, hervorstehende Augen 
und extreme Kurznasen kann 
zum Beispiel bei Möpsen, 
Bulldoggen, Pekinesen und 
Chihuahua zu erheblichen 
Gesundheitsschäden führen. 
Bei weiteren Qualzucht-Rassen 
wie Dobermann, Bordeaux-Dog-
ge, Basset, Shar Pei oder Nackt-
hunden sind genetisch bedingte 
Erkrankungen vorprogram-
miert. Um den passenden 
vierbeinigen Begleiter zu 
finden, sollten Sie sich zunächst 
Gedanken darüber machen, wie 
Ihr Leben gestaltet ist und was 
Sie von Ihrem Hund erwarten. 
Auch Ihre Wohnverhältnisse, 
das Umfeld und Ihr Alter sollte 
bei der Wahl des Hundes mit 
berücksichtigt werden. Ein 
aktiver Mensch mit großem 
Unternehmungsdrang sollte 
auch einen sportlichen Hund 
wählen. Gehören Sie dagegen 
zur Kategorie „Couch-Potato“, 
passt ein Hund mit eher 
gemütlichem Wesen gut zu 
Ihnen.  Lassen Sie sich also 
genug Zeit, informieren Sie sich 
ausführlich und legen Sie mehr 
Gewicht auf die „inneren 
Werte“ als auf das Aussehen des 
Hundes, damit einer guten 
Mensch-Hund-Beziehung und 
somit einem glücklichen, 
gemeinsamen Leben nichts im 
Weg steht.


